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Ergänzende Versicherungsbedingungen 

 
1. Allgemein 

Die Kapitalleistung bei schweren Er-
krankungen und Körperbeeinträchti-
gungen kann als Zusatz zu einer 
Hauptversicherung auf den Erlebens- 
und/oder Todesfall oder zu einer Rente 
bei Erwerbsunfähigkeit versichert wer-
den. 

2. Unsere Leistungen 

2.1. Grundsätzliches 

Wir zahlen Ihnen das versicherte Kapi-
tal, wenn die versicherte Person wäh-
rend der vereinbarten Versicherungs-
dauer eines der genannten Ereignisse 
(siehe Ziffer 2.2.) erleidet und die Leis-
tungsvoraussetzungen (siehe Ziffer 
2.3.) dazu erfüllt sind. 
 
2.2. Versicherte Ereignisse  

Folgende Ereignisse sind versichert: 

 Krebserkrankung; 

 Blindheit; 

 Taubheit; 

 Paraplegie/Tetraplegie; 

 Organtransplantation eines der 
folgenden Organe: Herz, Lunge, 
Leber, Niere; 

 Verlust eines Armes; 

 Verlust eines Beines; 

 Verbrennungen dritten Grades 
von mindestens 30% der Körper-
oberfläche. 

 
2.3. Definition der versicherten Ereig-
nisse und Leistungsvoraussetzungen 

2.3.1. Definition der Krebserkrankung 
und Voraussetzungen für einen Leis-
tungsanspruch 

Unter Krebserkrankungen fallen ab-
schliessend alle malignen Tumore, 
die nicht vollständig (in toto) operativ 
entfernt werden können und/oder 
nicht kurativ behandelbar sind. 

Der Leistungsanspruch besteht, wenn 
die folgenden Voraussetzungen ku-
mulativ erfüllt sind: 

 Die Diagnose gemäss vorstehen-
der Definition wurde durch einen 
Facharzt  in der Schweiz auf Ba-
sis eines histologischen Befun-
des erstellt; 

 Die Erstdiagnose wurde frühes-
tens 6 Monate nach dem Ver-
tragsbeginn gestellt; 

 Die versicherte Person muss ab 
dem Zeitpunkt der Erstdiagnose-
stellung noch während mindes-
tens 30 Tagen am Leben sein. 

 

2.3.2. Definition der Blindheit und 
Voraussetzungen für einen Leis-
tungsanspruch 

Unter Blindheit versteht man, wenn 
die Sehfähigkeit der versicherte Per-
son so stark eingeschränkt ist, dass 
bezogen auf das bessere Auge nur 
noch ein Restsehvermögen (Restvi-
sus) von höchstens 0.3 besteht oder 
eine Einschränkung des Gesichtsfel-
des auf höchstens 15 Grad Abstand 
vom Zentrum, also ein Gesamtge-
sichtsfeldwinkel von höchstens 30 
Grad, besteht. Der Verlust des Seh-
vermögens beider Augen ist irreversi-
bel und kann nicht durch medizini-
sche oder optische Massnahmen ver-
bessert werden. 

Der Leistungsanspruch besteht, wenn 
die folgenden Voraussetzungen ku-
mulativ erfüllt sind: 

 Die Diagnose gemäss vorstehen-
der Definition muss durch einen 
Facharzt in der Schweiz gestellt 
werden; 

 Die Erstdiagnose wurde frühes-
tens 6 Monate nach dem Ver-
tragsbeginn gestellt; 

 Die versicherte Person lebt nach 
dem Unfall oder dem Zeitpunkt 
der Erstdiagnosestellung noch 
während mindestens 30 Tagen. 
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2.3.3. Definition der Taubheit und 
Voraussetzungen für einen Leis-
tungsanspruch 

Unter Taubheit versteht man einen 
Hörverlust grösser oder gleich 70% 
am besseren Ohr, also ein Schall-
empfindungsschwerhörigkeit auf bei-
den Ohren im Frequenzbereich des 
gesprochenen Wortes bei 2kHz, die 
mittels Tonaudiogramm (Knochenlei-
tung) einen Hörverlust von mindes-
tens 60dB nachweist. Der Hörverlust 
kann nicht durch medizinische oder 
technische Massnahmen verbessert 
werden. Alle Fälle von psychogenem 
Hörverlust oder Hörverlust aufgrund 
neurotischer Fehlentwicklungen gel-
ten nicht als Taubheit. 

Der Leistungsanspruch besteht, wenn 
die folgenden Voraussetzungen ku-
mulativ erfüllt sind: 

 Die Diagnose gemäss vorstehen-
der Definition muss von einen 
Facharzt in der Schweiz gestellt 
werden; 

 Die Erstdiagnose wurde frühes-
tens 6 Monate nach dem Ver-
tragsbeginn gestellt; 

 Die versicherte Person lebt nach 
dem Unfall oder dem Zeitpunkt 
der Erstdiagnosestellung noch 
während mindestens 30 Tagen. 

 
2.3.4. Definition der Paraplegie/Tetra-
plegie und Voraussetzungen für einen 
Leistungsanspruch 

Eine Paraplegie oder Tetraplegie 
(Querschnittslähmung) ist ein irrever-
sibles Lähmungsbild mit Ausfall moto-
rischer, sensibler und/oder vegetati-
ver Körperfunktionen als Folge einer 
Durchtrennung oder Schädigung des 
Rückenmarks. 

Der Leistungsanspruch besteht, wenn 
die folgenden Voraussetzungen ku-
mulativ erfüllt sind: 

 Die Diagnose gemäss vorstehen-
der Definition muss durch einen 
Facharzt in der Schweiz gestellt 
werden; 

 Die Erstdiagnose wurde frühes-
tens 6 Monate nach dem Ver-
tragsbeginn gestellt; 

 Die versicherte Person lebt nach 
dem Unfall oder dem Zeitpunkt 
der Erstdiagnosestellung noch 
während mindestens 30 Tagen. 
 

2.3.5. Definition der Organtransplan-
tation und Voraussetzungen für einen 
Leistungsanspruch 

Die versicherte Person ist auf der 
Warteliste registriert oder es wurde 

eine Transplantation als Organspen-
deempfänger der unter Ziffer 2.2. ge-
nannten Organe durchgeführt. 

Der Leistungsanspruch besteht, wenn 
die folgenden Voraussetzungen ku-
mulativ erfüllt sind: 

 Ein Facharzt in der Schweiz be-
stätigt, dass und wann der Ein-
griff stattgefunden hat oder dass 
und seit wann die versicherte 
Person auf einer Warteliste regis-
triert ist; 

 Die Transplantation respektive 
die erstmalige Registration auf 
einer Warteliste erfolgt frühes-
tens 6 Monate nach Vertragsbe-
ginn; 

 Die versicherte Person lebt nach 
der Transplantation oder der Re-
gistration auf der Warteliste noch 
während mindestens 30 Tagen. 

 
2.3.6. Definition Verlust eines Armes 
und Voraussetzungen für einen Leis-
tungsanspruch 

Unter Verlust eines Armes versteht 
man den dauerhaften Verlust eines 
Armes oder eines Teils des Armes 
oberhalb des Handgelenks. 

Der Leistungsanspruch besteht, wenn 
die folgenden Voraussetzungen ku-
mulativ erfüllt sind: 

 Die Diagnose gemäss vorstehen-
der Definition muss durch einen 
Facharzt in der Schweiz gestellt 
werden; 

 Die Erstdiagnose wurde frühes-
tens 6 Monate nach dem Ver-
tragsbeginn gestellt; 

 Die versicherte Person lebt nach 
dem Unfall oder dem Zeitpunkt 
der Erstdiagnosestellung noch 
während mindestens 30 Tagen. 
 

2.3.7. Definition Verlust eines Beines 
und Voraussetzungen für einen Leis-
tungsanspruch 

Unter Verlust eines Beines versteht 
man den dauerhaften Verlust eines 
Beines oberhalb des Kniegelenkes. 

Der Leistungsanspruch besteht, wenn 
die folgenden Voraussetzungen ku-
mulativ erfüllt sind: 

 Die Diagnose gemäss vorstehen-
der Definition muss von einem 
Facharzt in der Schweiz gestellt 
werden; 

 Die Erstdiagnose wurde frühes-
tens 6 Monate nach dem Ver-
tragsbeginn gestellt; 

 Die versicherte Person lebt nach 
dem Unfall oder dem Zeitpunkt 

der Erstdiagnosestellung noch 
während mindestens 30 Tagen. 

 
2.3.8. Definition bei Verbrennungen 
und Voraussetzungen für einen Leis-
tungsanspruch 

Eine schwere Verbrennung ist eine 
Verbrennung dritten Grades an min-
destens 30% der Körperoberfläche, 
die eine stationäre Behandlung in 
einem Spital erfordert. 

Der Leistungsanspruch besteht, wenn 
die folgenden Voraussetzungen ku-
mulativ erfüllt sind: 

 Die Diagnose gemäss vorstehen-
der Definition und das Ausmass 
der Verbrennungen werden durch 
eine Spezialabteilung eines Spi-
tals nachgewiesen; 

 Die Erstdiagnose wurde frühes-
tens 6 Monate nach dem Ver-
tragsbeginn gestellt; 

 Die versicherte Person lebt ab 
dem Erleiden der schweren Ver-
brennungen noch während min-
destens 30 Tagen. 

3. Umfang des Versicherungs-
schutzes 

Der Versicherungsschutz besteht welt-
weit. Vorbehalten bleibt Ziffer 6.2. die-
ser Versicherungsbedingungen. 

Ändert sich bei der versicherten Person 
nach Inkrafttreten der Versicherung die 
berufliche, persönliche oder gesund-
heitliche Situation, sind damit verbun-
dene Gefahrenerhöhungen gedeckt, es 
sei denn, diese Änderung stehe im 
Zusammenhang mit Handlungen, wel-
che zu einem Leistungsausschluss 
gemäss Artikel 4 führen. 

Wird das versicherte Ereignis durch Sie 
und/oder die versicherte Person grob-
fahrlässig herbeigeführt und liegt kein 
Leistungsausschlussgrund gemäss 
Artikel 4 vor, verzichtet Generali da-
rauf, die Versicherungsleistungen zu 
kürzen, auch wenn sie gesetzlich dazu 
berechtigt wäre. 

4. Leistungsausschlüsse 

Wir erbringen keine Leistungen, wenn 
das versicherte Ereignis herbeigeführt 
wurde 

 im Zusammenhang mit einer ver-
suchten Selbsttötung; 

 als Folge von Geburtsgebrechen 
und den daraus resultierenden 
Folgen; 
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 durch absichtliche Herbeiführung 
von Krankheit oder Unfall oder 
durch absichtliche Selbstverlet-
zung; 

 durch eine Handlung, durch wel-
che die versicherte Person sich 
einer besonders grossen Gefahr 
aussetzt, ohne Vorkehrungen zu 
treffen, die das Risiko auf ein 
vernünftiges Mass beschränken; 

 aufgrund von Krankheiten oder 
Gebrechen oder Folgen von sol-
chen, welche vor der Ausstellung 
der Police festgestellt oder be-
handelt wurden, es sei denn, die-
se Krankheiten oder Gebrechen 
wurden im Antrag angegeben 
und von Generali in die Versiche-
rungsdeckung eingeschlossen; 

 im Zusammenhang mit Krawallen 
oder politischen Unruhen, an de-
nen die versicherte Person in ak-
tiver Weise teilnimmt, Militär-
dienst ausserhalb der Schweiz, 
bewaffneten Konflikten, kriegeri-
schen Ereignissen oder kriegs-
ähnlichen Handlungen innerhalb 
oder ausserhalb der Schweiz; 

 als Täter oder freiwilliger Teil-
nehmer bei Verbrechen oder 
Vergehen oder bei Vorbereitun-
gen zu Verbrechen oder Verge-
hen oder bei gewalttätigen Aus-
einandersetzungen. 

5. Nachweis des Leistungsan-
spruchs 

5.1. Bei Eintritt eines Ereignisses und 
vorliegen einer Leistungsvorausset-
zung gemäss Ziffer 2.2 und Ziffer 2.3 
sind wir sofort zu benachrichtigen. 

Zuhanden unseres Gesellschaftsarztes 
ist uns vom behandelnden Arzt ein 
Bericht auf vorgedrucktem Formular 
einzureichen. 

Der Versicherungsnehmer, der An-
spruchsberechtigte  und die versicherte 
Person haben auf unser Begehren die 
Herausgabe aller von uns benötigten 
medizinischen Akten und Berichte (z.B. 
Spitalaustrittsbericht) durch den zustän-
digen Arzt, das zuständige Spital oder 
allen anderen unter Ziffer 5.3. genannten 
Personen, welche Akten und Berichte 
über Ursache, Beginn und Verlauf der 
Krankheit oder den Hergang des Unfalls 
verfasst haben, zu veranlassen und/oder 
unserem Gesellschaftsarzt die Einsicht-
nahme in jene Berichte zu ermöglichen. 

Hält sich die versicherte Person außer-
halb der Schweiz oder des Fürstentums 
Liechtenstein auf, so kann Generali ver-

langen, dass die zur Anspruchsprüfung 
erforderlichen Abklärungen in der 
Schweiz und auf Kosten des Versiche-
rungsnehmers erfolgen. 
 
5.2. Generali ist berechtigt, weitere Aus-
künfte und Nachweise zu verlangen oder 
selbst beizubringen, um ihre Leistungs-
pflicht abzuklären (z.B. medizinische 
Gutachten, Akten der Sozialversiche-
rung, Unterlagen anderer Privatversiche-
rer, Lohn- und Steuerausweise). Sie 
kann bei Bedarf eine vertrauensärztliche 
Begutachtung verlangen. 
 
5.3. Der Versicherungsnehmer, der 
Anspruchsberechtigte und die versi-
cherte Person sind verpflichtet, beim 
Nachweis des Leistungsanspruchs 
vollumfänglich mitzuwirken. Sie sind ins-
besondere verpflichtet, Generali bei der 
Abklärung des Leistungsanspruchs auf 
deren Verlangen alle Auskünfte zu allen 
ihnen bekannten Tatsachen über den 
Schadenfall oder zu allen Tatsachen, 
welche damit im Zusammenhang stehen 
könnten, schriftlich zu erteilen. Die versi-
cherte Person oder ihr gesetzlicher Ver-
treter ist ausserdem verpflichtet, Generali 
eine Vollmacht zu erteilen, bei den nach-
stehend erwähnten Personen und Institu-
tionen Auskünfte einzuholen und in Akten 
Einsicht zu nehmen, soweit dies Gene-
rali für die Beurteilung des Leistungs-
anspruchs im oben genannten Sinn als 
notwendig erscheint. Die Vollmacht hat 
die Entbindung der nachfolgend ge-
nannten Personen und Institutionen 
vom Berufsgeheimnis, Amtsgeheimnis 
oder der ärztlichen Schweigepflicht 
gegenüber Generali miteinzubeziehen: 

Spitäler, Ärzte, Psychologen, Thera-
peuten; Personen mit einer medizi-
nischen Ausbildung, welche mit der 
ärztlichen Betreuung/Behandlung der 
versicherten Person beauftragt sind, 
und entsprechendes Hilfspersonal; 
Krankenkassen, Kranken- und Unfall-
versicherungen, SUVA, Militärversi-
cherung, AHV- und IV-Stellen; Le-
bensversicherungen und Pensions-
kassen, Rückversicherer, Arbeitge-
ber. 

 
5.4. Generali kann dem Versiche-
rungsnehmer, dem Anspruchsberech-
tigten und der versicherten Person eine 
angemessene Frist setzen, um ihren 
Pflichten gemäss Ziffer 5.1. bis Ziffer 
5.3. nachzukommen, ansonsten geht 
der Versicherungsanspruch verloren. 

6. Geltungsbereich, Wegfall der 
Deckung bei Wohnsitz im Aus-
land 

6.1. Der Versicherungsschutz besteht 
weltweit. 
 
6.2. Verlegt die versicherte Person 
ihren Wohnsitz oder den Ort ihres 
dauernden Aufenthaltes von der 
Schweiz ins Ausland (ohne Fürsten-
tum Liechtenstein), so erlischt diese 
Zusatzversicherung am Datum der 
Abmeldung in der Schweiz. 

7. Ende der Versicherung 

Ohne vorzeitige Kündigung erlischt die 
Zusatzversicherung mit Ablauf der ver-
einbarten Versicherungsdauer, mit der 
Auszahlung des versicherten Kapitals 
oder wenn die Hauptversicherung prä-
mienfreigestellt wird oder vor dem ver-
einbarten Ablauf ausser Kraft tritt. 

8. Kündigung, Rückkauf und 
Umwandlung 

8.1. Die Zusatzversicherung kann von 
Ihnen auf Ende jedes Versicherungs-
jahres, gekündigt werden. 
 
8.2. Die Zusatzversicherung kann nicht 
in eine prämienfreie Versicherung um-
gewandelt oder zurückgekauft werden. 

9. Schadenminderungspflicht 

Der Versicherungsnehmer bzw. der 
Anspruchsberechtigte ist verpflichtet, 
dafür zu sorgen, dass der eingetretene 
Schaden mit zumutbaren Massnahmen 
gemindert wird. Dazu gehört unter an-
derem, dass die versicherte Person bei 
Krankheit, Körperverletzung einen 
Facharzt aufsucht, dessen Anweisun-
gen befolgt und sich allen zumutbaren 
Behandlungen unterzieht. 

Ebenso kann die versicherte Person 
verpflichtet werden, sich bei der IV 
anzumelden und ihre berufliche Wie-
dereingliederung, insbesondere mit 
den von der IV vorgeschlagenen Mass-
nahmen (z.B. Umschulung), mit eige-
nen Anstrengungen zu erleichtern. 

Generali kann dem Anspruchsberech-
tigten eine angemessene Frist setzen, 
um der Schadenminderungspflicht 
nachzukommen, ansonsten Generali 
berechtigt ist, ihre Leistung zu reduzie-
ren oder ganz zu verweigern. 
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10. Unverschuldete Obliegen-
heitsverletzung 

Erscheint die Verletzung einer Oblie-
genheit nach Ziffer 5.4. (in Verbindung 
mit Ziffer 5.1. bis Ziffer 5.3.) und Artikel 
9 den Umständen nach als unver-
schuldet, so tritt der in der betreffenden 
Bestimmung angedrohte Rechtsnach-
teil gemäss Artikel 45 des Bundesge-
setzes über den Versicherungsvertrag 
nicht ein. 

Hat Generali für die Erfüllung einer 
Obliegenheit (z.B. Auskunftserteilun-
gen nach Ziffer 5.2. und Ziffer 5.3., 
Bevollmächtigungen nach Ziffer 5.3., 
Massnahmen nach Artikel 9) eine Frist 
gesetzt, so ist der Versicherungsneh-
mer oder der Anspruchsberechtigte 
befugt, die ohne Verschulden versäum-
te Handlung sofort nach Beseitigung 
des Hindernisses nachzuholen. 

11. Überschussbeteiligung 

Diese Versicherung basiert auf einem 
Tarif ohne Überschussbeteiligung. 


